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Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Finanzgericht Düsseldorf

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerinnen: Medion AG (C-208/06), Canon Deutschland GmbH
(C-209/06)

Beklagte: Hauptzollamt Duisburg (C-208/06), Hauptzollamt
Krefeld (C-209/06)

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Finanzgericht Düsseldorf —

Auslegung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87
des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur
sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256, S. 1) in der Fas-
sung der Verordnung (EG) Nr. 1789/2003 der Kommission vom
11. September 2003 zur Änderung des Anhangs I der Verord-
nung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und
statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif
(ABl. L 281, S. 1) — Unterpositionen 8525 40 91 (Videokame-
raaufnahmegerät, nur mit Aufzeichnungsmöglichkeit des durch
die Kamera aufgenommenen Tons und Bildes) und 8525 40 99
(andere) — Camcorder, die zwar bei ihrer Einfuhr nicht in der
Lage sind, extern eingehende Signale aufzuzeichnen, später aber
„dv-in“-fähig gemacht werden können, obwohl der Hersteller
und der Verkäufer auf diese Möglichkeit weder hinweisen noch
sie unterstützen

Tenor

Ein Camcorder ist nur dann in die Unterposition 8525 40 99 KN im
Sinne von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates
vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur
sowie den Gemeinsamen Zolltarif in der durch die Verordnungen (EG)
Nr. 2263/2000 der Kommission vom 13. Oktober 2000,
Nr. 2031/2001 der Kommission vom 6. August 2001 und
Nr. 1789/2003 der Kommission vom 11. September 2003 geänder-
ten Fassung einzureihen, wenn zum Zeitpunkt der Zollabfertigung die
Funktion zur Aufzeichnung von Bild und Tonaufnahmen aus anderen
Quellen als mittels der eingebauten Kamera oder des eingebauten Mik-

rofons freigeschaltet ist oder wenn diese Funktion, selbst wenn der Her-
steller nicht auf dieses Merkmal hinweisen wollte, nachträglich von
einem Benutzer ohne besondere Kenntnisse leicht freigeschaltet werden
kann, ohne dass der Camcorder materiell verändert wird. Im Fall einer
nachträglichen Freischaltung ist außerdem erforderlich, dass der Cam-
corder zum einen nach der Freischaltung in der gleichen Weise funktio-
niert wie ein Camcorder, bei dem die Funktion zur Aufzeichnung von
Bild und Tonaufnahmen aus anderen Quellen als mittels der eingebau-
ten Kamera oder des eingebauten Mikrofons zum Zeitpunkt der Zoll-
abfertigung aktiv ist, und dass er zum anderen autonom funktioniert.
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen muss zum Zeitpunkt der Zollab-
fertigung geprüft werden können. Es ist Sache des nationalen Gerichts,
festzustellen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Sind sie nicht
erfüllt, ist dieser Camcorder in die Unterposition 8525 40 91 KN
einzureihen.

(1) ABl. C 224 vom 16.9.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 27. Septem-
ber 2007— Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Portugiesische Republik

(Rechtssache C-4/07) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2003/110/EG — Unterstützung bei der Durchbeförderung im
Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg —

Nichtumsetzung innerhalb der vorgeschriebenen Frist)

(2007/C 283/04)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften
(Prozessbevollmächtigte: M. Condou-Durande und P. Guerra e
Andrade)

Beklagte: Portugiesische Republik (Prozessbevollmächtigte:
L. Fernandes und F. Fraústo de Azevedo)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Kein fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die
Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rück-
führungsmaßnahmen auf dem Luftweg (ABl. L 321, S. 26) nach-
zukommen
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